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Turn- und Sportverein 

Niederndodeleben 1900 e. V.  

39167 Niederndodeleben  

S a t z u n g  

§ 1 Turn- und Sportverein Niederndodeleben 1900 e. V. 

I. Der Verein führt den Namen „Turn- und Sportverein Niederndodeleben 1900 

e. V." (TSV Niederndodeleben 1900 e. V.). Er hat seinen Sitz in Niederndode-

leben. Er ist rechtsfähig  durch  die  Eintragung  in  das  Vereinsregister  des  

Amtsgerichtes Haldensleben.  

II. Der Verein strebt die Mitgliedschaft in den Sportverbänden an, deren Sportar-

ten im Verein betrieben werden und erkennt deren Satzungen und Ordnungen 

an.  

III. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.  

§ 2  Zweck, Aufgaben und Grundsätze  

I. Vereinszweck  ist  die  Pflege  und  Förderung  des  Breiten-  sowie  Kinder-  

und Jugendsports. Er wird insbesondere verwirklicht durch die: 

- Abhaltung von geordneten Turn-, Sport- und Spielübungen 

- Durchführung von Vorträgen, Kursen und Sportveranstaltungen  

- Ausbildung und Einsatz von sachgemäß vorgebildeten Übungsleitern.  

II. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im 

Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung, und 

zwar durch die Förderung der Allgemeinheit auf dem Gebiet des Sportes.  

III. Der  Verein  ist  selbstlos  tätig;  er  verfolgt  nicht  in  erster  Linie  eigenwirt-

schaftliche Zwecke.  

IV. Mittel,  die  dem  Verein  zufließen,  dürfen  nur  für  satzungsgemäße  Zwecke 

verwendet werden. Die  Mitglieder  erhalten  keine  Gewinnanteile  und  in  

ihrer  Eigenschaft  als  Mitglieder auch  keine  sonstigen  Zuwendungen  aus  

Mittel  des  Vereins.  Es  darf  keine  Person durch  Ausgaben,  die  dem  Zweck  

des  Vereins  fremd  sind,  oder  durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen 

begünstigt werden.  

V. Der Verein ist politisch und konfessionell neutral.  

§ 3 Gliederung  

Für  jede  im  Verein  betrieben  Sportart  kann  im  Bedarfsfall  eine  eigene  in  der 

Haushaltführung selbständige Abteilung gegründet werden.  

§ 4 Mitgliedschaft  

Der Verein besteht aus den: 

- ordentlichen Mitgliedern  

- fördernden Mitgliedern  

- Ehrenmitgliedern. 

§ 5 Erwerb der Mitgliedschaft  

I. Ordentliches  Mitglied  kann  jede  natürliche  Person  werden.  Über  den  

schriftlichen Aufnahmeantrag  entscheidet  der  Vorstand.  Der  Aufnahmean-

trag  Minderjähriger bedarf  der  Unterschriften  eines  gesetzlichen  Vertreters.  

Gegen  eine  Ablehnung  des Aufnahmeantrages  durch  den  Vorstand,  die  
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keiner  Begründung  bedarf,  kann  der Antragsteller die Mitgliederversamm-

lung anrufen. Diese entscheidet endgültig.  

II. Förderndes Mitglied kann jede natürliche Person werden, die das 18. Lebens-

jahr vollendet  hat  und  die  dem  Verein  angehören  will,  ohne  sich  in  ihm  

sportlich  zu betätigen.  Für  die  Aufnahme  gelten  die  Regeln  über  die  

Aufnahme  ordentlicher Mitglieder entsprechend.  

III. Personen, die sich um den Verein besonders verdient gemacht haben, können 

auf Vorschlag des Vorstandes zu Ehrenmitgliedern ernannt werden.  Ehren-

mitglied kann auch eine natürliche Person werden, die nicht Mitglied des Ver-

eins ist.  

IV. Ehrenmitglieder werden von der Mitgliederversammlung gewählt. Die Ernen-

nung zu  Ehrenmitgliedern  erfolgt  auf  Lebenszeit;  sie  bedarf  einer  Mehrheit  

von  2/3  der anwesenden Mitglieder.  

V. Die  Entscheidung  zum  Aufnahmeantrag  wird  dem  Mitglied  umgehend  

mitgeteilt. Diese ist gebührenpflichtig.  

§ 6 Beendigung der Mitgliedschaft  

I. Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss oder Tod.  

II. Der  Austritt  ist  dem  Vorstand  gegenüber  schriftlich  zu  erklären.  Er  ist  

unter Einhaltung einer Frist von vier Wochen und nur zum Schluss eines Ge-

schäftsjahres zulässig. Bei nachgewiesenem Vereins- oder Wohnortwechsel 

kann das Mitglied mit einer Frist von vier Wochen zum Ende des darauffolgen-

den Monats kündigen. 

III. Ein Mitglied kann aus dem Verein ausgeschlossen werden: 

- wegen erheblicher Verletzung satzungsgemäßer Verpflichtung  

- wegen eines schweren Verstoßes gegen die Interessen des Vereins 

- wegen groben unsportlichem Verhaltens.  

Über  den  Ausschluss  entscheidet  der  Vorstand  auf  Antrag  einer  Abteilung.  

Vor  der Entscheidung hat er dem Mitglied Gelegenheit zu geben, sich münd-

lich oder schriftlich zu äußern; hierzu ist das Mitglied unter Einhaltung einer 

Mindestfrist von zehn Tagen schriftlich  aufzufordern.  Die  Entscheidung  über  

den  Ausschluss  ist  schriftlich  zu begründen und dem Mitglied durch einen 

eingeschriebenen Brief zuzustellen. Gegen die  Entscheidung  ist  die  Beru-

fung an die Mitgliederversammlung zulässig; sie muss schriftlich und binnen 

drei Wochen nach Absendung der Entscheidung erfolgen. Die Mitgliederver-

sammlung entscheidet endgültig.  

IV. Ein Mitglied kann des Weiteren ausgeschlossen werden, wenn es trotz Mah-

nung durch den Vorstand mit der Zahlung von Beiträgen oder Umlagen in einer 

Höhe von mehr  als  einem  Jahresbeitrag  im  Rückstand  ist.  Der  Ausschluss  

kann  durch  den Vorstand  erst  beschlossen  werden,  wenn  seit  Absendung  

des  zweiten Mahnschreibens, das den Hinweis auf den Ausschluss zu enthal-

ten hat, drei Monate vergangen sind.  

V. Mitglieder, deren Mitgliedschaft erloschen ist, haben keinen Anspruch auf An-

teile aus  dem  Vermögen  des  Vereins.  Andere  Ansprüche  gegen  den  

Verein  müssen binnen  sechs  Monaten  nach  Erlöschen  der  Mitgliedschaft  

durch  eingeschriebenen Brief geltend gemacht und begründet werden.   
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§ 7 Rechte und Pflichten   

I. Mitglieder sind berechtigt, im Rahmen des Vereins- und Gemeinschaftszwe-

ckes an den Veranstaltungen des Vereins teilzunehmen. 

II. Mit der Aufnahme in den Verein anerkennt das Mitglied die Satzung. Es ver-

pflichtet sich die Satzungsregelungen und die Ordnungen des Vereins sowie 

die Beschlüsse der Vereinsorgane zu befolgen. Die Mitglieder sind verpflichtet, 

die Vereinsinteressen zu fördern und alles zu unterlassen, was dem Ansehen 

und dem Zweck des Vereins entgegensteht. 
Die Mitglieder sind verpflichtet, den Verein laufend über Änderungen in ihren persön-

lichen Verhältnissen schriftlich zu informieren. Dazu gehört insbesondere: 

a. die Mitteilung von Anschriftenänderungen 

b. Änderung der Bankverbindung bei der Teilnahme am Einzugsverfahren 

c. Mitteilung von persönlichen Veränderungen, die für das Beitragswesen 

relevant sind (z. B. Beendigung der Ausbildung oder des Studiums, etc.) 

III. Die  Mitglieder  sind  zur  Entrichtung  von  Beiträgen  und  durch  die Mitglie-

derversammlung  beschlossene  Umlagen  verpflichtet.  Die  Höhe  der  Bei-

träge bzw.  Umlagen  sowie  deren  Fälligkeit  werden  von  der  Mitgliederver-

sammlung bestimmt. Ehrenmitglieder sind von Beiträgen und Umlagen befreit.  

§ 8 Organe  

Die Organe des Vereins sind: 

- Mitgliederversammlung  

- Vorstand  

- Kassenprüfer. 

§ 9 Vorstand   

I. Der Vorstand besteht aus: 

- dem/r ersten Vorsitzenden  

- dem/r stellvertretenden Vorsitzenden  

- dem Kassenwart  

- dem Sportwart  

- dem Jugendwart 

- dem Frauenwart 

- dem Schriftführer. 

Die Mitgliederversammlung kann weitere Mitglieder des Vorstandes beschlie-

ßen.  

II. Der Vorstand führt die Geschäfte des Vereins nach Maßgabe der Satzung und 

der Beschlüsse der Mitgliederversammlung. Der  Vorstand  fasst  seine  Be-

schlüsse  mit  einfacher  Mehrheit.  Bei  Stimmengleichheit entscheidet  die  

Stimme  des/r  Vorsitzenden,  bei  dessen  Abwesenheit  die  seines Vertreters.  

Der  Vorstand  ordnet  und  überwacht  die  Tätigkeit  der  Abteilungen;  er  ist 

berechtigt,  für  bestimmte  Zwecke  Ausschüsse  einzusetzen.  Der  Vorstand  

kann verbindliche  Ordnungen  erlassen.  Über  seine  Tätigkeit  hat  der  Vor-

stand  der Mitgliederversammlung zu berichten.  

III. Vorstand im Sinne des § 26 BGBH sind:  

- der/die erste Vorsitzende  

- der/die stellvertretende Vorsitzende  

- der Kassenwart.  

Der  Verein  wird  gerichtlich  und  außergerichtlich  durch  je  zwei  der  ge-

nannten Vorstandsmitglieder gemeinsam vertreten.  
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IV. Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für die Dauer von zwei Jah-

ren gewählt.  Er  bleibt  bis  zur  satzungsgemäßen  Neuwahl  im  Amt.  Wie-

derwahl  eines Vorstandsmitgliedes ist zulässig. Verschiedene Vorstandsäm-

ter können nicht in einer Person vereinigt werden.  

§ 10 Mitgliederversammlung  

I. Die  ordentliche  Mitgliederversammlung  findet  einmal  jährlich  grundsätzlich  

im  1. Quartal statt.  

II. Eine  außerordentliche  Mitgliederversammlung  findet  statt,  wenn  es  das  

Interesse des  Vereins  erfordert  oder  wenn  1/4  der  ordentlichen  Mitglieder  

es  schriftlich  unter Angabe von Gründen beim Vorstand beantragen.  

§ 11 Zuständigkeit der ordentlichen Mitgliederversammlung  

Die ordentliche Mitgliederversammlung ist insbesondere zuständig für: 

- Entgegennahme der Berichte des Vorstandes  

- Entgegennahme des Berichtes der Kassenprüfer  

- Genehmigung des Haushaltsplanes  

- Wahl, Abberufung und Entlastung des Vorstandes  

- Wahl der Kassenprüfer  

- Beschlussfassung über Anträge  

- Festsetzung von Beiträgen, Umlagen und deren Fälligkeit  

- Satzungsänderungen  

- Entscheidung über die Aufnahme neuer und den Ausschluss von Mitglie-

dern in Berufungsfällen  

- Entscheidung über die Einrichtung von Abteilungen  

- Ernennung von Ehrenmitgliedern  

- Auflösung des Vereins.  

§ 12 Einberufung von Mitgliederversammlungen   

I. Die  Einberufung  von  Mitgliederversammlungen  erfolgt  durch  Veröffentli-

chung  der Tagesordnung  und  der  Anträge  im  Sportkasten  oder  durch  

schriftliche Benachrichtigung.  Zwischen  dem  Tag  der  Veröffentlichung  und  

dem  Termin  der Versammlung muss eine Frist von mindestens 14 Tagen 

liegen.  

II. Anträge  für  die  Mitgliederversammlung  sind  bis  vier  Wochen  vor  Beginn  

beim Vorstand schriftlich einzureichen.  

III. Anträge  auf  Satzungsänderung  müssen  unter  Benennung  der  abzuän-

dernden Vorschrift wörtlich mitgeteilt werden.  

IV. Der  Termin  der  Mitgliederversammlung  ist  den  Abteilungen  mindestens  

sechs Wochen vorher bekannt zu geben.  

§ 13 Ablauf und Beschlussfassung von Mitgliederversammlungen   

I. Die  Mitgliederversammlung  wird  vom  Vorsitzenden  des  Vereins,  bei  des-

sen Verhinderung von seinem Stellvertreter geleitet. Ist keines dieser Vor-

standsmitglieder anwesend,  so  bestimmt  die  Versammlung  den  Leiter  mit  

einfacher  Mehrheit  der anwesenden Mitglieder. Der Versammlungsleiter lässt 

einen Schriftführer wählen.  

II. Die  Mitgliederversammlung  ist  ohne  Rücksicht  auf  die  Anzahl  der  er-

schienenen Mitglieder  beschlussfähig.  Die  Beschlüsse  werden  mit  einfa-

cher  Mehrheit  der anwesenden  Mitglieder  gefasst;  bei  Stimmgleichheit  gibt  
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die  Stimme  des Versammlungsleiters den Ausschlag. Stimmenthaltungen 

gelten als nicht abgegebene Stimme. Schriftliche  Abstimmungen  erfolgen  

nur,  wenn  1/3  der  anwesenden  Mitglieder  dies verlangen;  bei  Wahlen  

muss  eine  geheime  Abstimmung  erfolgen,  wenn  1/3  der anwesenden 

Mitglieder dies verlangen.  

III. Über Anträge auf Satzungsänderungen kann nur abgestimmt werden, wenn 

sie zwei Wochen vor der Mitgliederversammlung schriftlich mitgeteilt worden 

sind. Satzungsänderungen können nur mit einer Mehrheit von 2/3 der anwe-

senden Mitglieder beschlossen werden. Zur Auflösung des Vereins ist eine 

Mehrheit von 2/3 der Mitglieder des Vereins erforderlich.  

§ 14 Stimmrecht und Wählbarkeit  

I. Stimmrecht besitzen nur ordentliche Mitglieder ab 16 Jahren und Ehrenmit-

glieder. Das Stimmrecht kann nur persönlich ausgeübt werden. Mitglieder, de-

nen kein Stimmrecht zusteht, können an der Mitgliederversammlung als Gäste 

teilnehmen.  

II. Gewählt werden können alle Mitglieder, die das 18. Lebensjahr vollendet ha-

ben.  

§ 15 Kassenprüfer  

I. Die Mitgliederversammlung wählt für die Dauer von zwei Jahren zwei Kassen-

prüfer. Diese dürfen nicht Mitglied des Vorstandes sein. Wiederwahl ist zuläs-

sig.  

II. Die Kassenprüfer haben die Kasse des Vereins einschließlich der Bücher und 

Belege mindestens einmal im Geschäftsjahr sachlich und rechnerisch zu prü-

fen sowie Auflagen zur Haushaltsumsetzung zu kontrollieren. Über die Fest-

stellungen ist dem Vorstand jeweils schriftlich Bericht zu erstatten. Die Kas-

senprüfer erstatten der Mitgliederversammlung einen Prüfungsbericht und be-

antragen bei ordnungsgemäßer Führung der Kassengeschäfte die Entlastung 

des Kassenwarts und der übrigen Vorstandsmitglieder.  

§ 16 Ordnungen   

Zur Durchführung der Satzung hat der Vorstand eine Geschäftsordnung, eine Finanz-

ordnung, eine Disziplinarordnung sowie eine Ordnung für die Benutzung der Sportstät-

ten zu erlassen. Die Ordnungen werden mit einer Mehrheit von 2/3 der Mitglieder des 

Vorstandes beschlossen. Darüber hinaus kann der Vorstand weitere Ordnungen er-

lassen. Ordnungen können der Mitgliederversammlung zur Bestätigung vorgelegt wer-

den.  

§ 17 Protokollierung von Beschlüssen 

Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung und des Vorstandes ist unter Angabe 

von Ort, Zeit und Abstimmungsergebnis jeweils eine Niederschrift anzufertigen. Die 

Niederschrift ist vom Vorsitzenden bzw. Versammlungsleiter und dem jeweils zu be-

nennenden Schriftführer zu unterschreiben. Protokolle der Abteilungsberatungen sind 

dem Gesamtvorstand zeitnah zur Verfügung zu stellen.  

§ 18 Regelungen zum Datenschutz  

I. Unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben und Bestimmungen der EU-Da-

tenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und des Bundesdatenschutzgesetzes 
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(BDSG) werden zur Erfüllung der Zwecke und Aufgaben des Vereins perso-

nenbezogene Daten über persönliche und sachliche Verhältnisse der Mitglie-

der des Vereins erhoben und in dem vereinseigenen EDV-System gespei-

chert, genutzt und verarbeitet.  

II. Mit dem Betritt eines Mitgliedes nimmt der Verein alle für die Mitgliedschaft im 

Verein relevanten Daten (Name, Anschrift, Geburtsdatum, Bankverbindung) 

auf. Diese Informationen werden in dem vereinseigenen EDV-System gespei-

chert. Jedem Vereinsmitglied wird eine Mitgliedsnummer zugeordnet. Die per-

sonenbezogenen Daten werden dabei durch geeignete technische und orga-

nisatorische Maßnahmen vor der Kenntnisnahme Dritter geschützt.  

III. Sonstige Informationen zu den Mitgliedern und Informationen über Nichtmit-

glieder werden grundsätzlich nur verarbeitet oder genutzt, wenn sie zur För-

derung des Vereinszwecks nützlich sind (wie etwa Telefon, Fax und E-Mail) 

und keine Anhaltspunkte bestehen, dass die betroffene Person ein schutzwür-

diges Interesse hat, das der Verarbeitung oder Nutzung entgegensteht. Absatz 

II Satz 4 gilt entsprechend. 

IV. Als Mitglied des Landessportbundes Sachsen-Anhalt e.V. (LSB) kann der Ver-

ein verpflichtet werden, seine Mitglieder an den LSB zu melden. Übermittelt 

werden dann u. a. Vor- und Nachname, das Geburtsdatum, das Geschlecht, 

ausgeübte Sportarten und die Vereinsmitgliedsnummer.  

Bei Mitgliedern mit besonderen Aufgaben werden zusätzlich die vollständige 

Adresse, die Telefonnummer, die E-Mail-Adresse, Beginn und Ende der Funk-

tion sowie die Bezeichnung der Funktion im Verein übermittelt.  

Im Rahmen von Liga-Spielen, Turnieren, Wettkämpfen oder ähnlichen Veran-

staltungen meldet der Verein Ergebnisse und besondere Ereignisse an die 

Sportfachverbände, deren Sportarten im Verein betrieben werden.  

V. Jedes Mitglied hat das Recht darauf,  

a. Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten Daten zu erhalten, 

b. dass die zu seiner Person gespeicherten Daten berichtigt werden, wenn sie 

unrichtig sind, 

c. dass die zu seiner Person gespeicherten Daten gesperrt werden, wenn sich 

bei behaupteten Fehlern weder deren Richtigkeit noch deren Unrichtigkeit 

feststellen lässt,  

d. dass die zu seiner Person gespeicherten Daten gelöscht werden, wenn die 

Speicherung unzulässig war oder die Zwecke für die sie erhoben und ge-

speichert wurden nicht mehr notwendig sind, 

e. der Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten zu widersprechen, 

f. seine Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren For-

mat zu erhalten.  

VI. Den Organen des Vereins, allen für den Verein Tätigen ist es untersagt, per-

sonenbezogene Daten unbefugt zu anderen als den zur jeweiligen Aufgaben-

erfüllung gehörenden Zweck zu verarbeiten, bekannt zu geben, Dritten zu-

gänglich zu machen oder sonst zu nutzen. Diese Pflicht besteht auch über das 

Ausscheiden der oben genannten Personen aus dem Verein hinaus. 

 

§ 19 Abteilungen   

Die § 8, § 9, I., II., IV., § 10, § 11, 1. – 6. Anstrich, § 12, I., II., § 13, I., II., § 14, § 15, 

§ 16, § 17, § 18 gelten anwendungsgleich auch für die Abteilungen.  
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§ 20 Auflösung des Vereins   

I. Bei Auflösung des Vereins erfolgt die Liquidation durch die zum Zeitpunkt des 

Auflösungsbeschlusses amtierenden Vorstandsmitglieder.  

II. Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen Zwecks fällt das 

Vermögen des Vereins an die Kommune Niederndodeleben, die es unmittel-

bar und ausschließlich für die in § 2 dieser Satzung aufgeführten Zweck zu 

verwenden hat.   

§ 21 Inkrafttreten  

Diese Satzung ist in der vorliegenden Form von der Mitgliederversammlung des Ver-

eins am 27.04.2006 beschlossen worden und tritt an diesem Tag in Kraft. 

§ 22 Außerkrafttreten 

Die Satzung des TSV Niederndodeleben vom 07.06.1990 tritt mit sofortiger Wirkung 

außer Kraft.  

 

gez. Bensch   

Vorsitzende des TSV Niederndodeleben  

gez. Karsten  

Kassenwart des TSV Niederndodeleben  

gez. Wieland  

stellv. Vorsitzender des TSV Niederndodeleben  

gez. Schenk  

Schriftführerin des TSV Niederndodeleben 

 

 

 

Satzung geändert und ergänzt in den §§ 6 II. und 9 I. durch die Mitgliederversammlung 

am 13.04.2015. 

gez. Seidel 

Vorsitzender des TSV Niederndodeleben 

gez. Bensch 

Stellv. Vorsitzende des TSV Niederndodeleben 

gez. Fischer 

Kassenwartin des TSV Niederndodeleben 

 

 

 

Satzung geändert in § 7 II. und ergänzt um den neuen § 18 durch die Mitgliederver-

sammlung am 14.11.2018. 

gez. Seidel 

Vorsitzender des TSV Niederndodeleben 

gez. Bensch 

Stellv. Vorsitzende des TSV Niederndodeleben 

gez. Fischer 

Kassenwartin des TSV Niederndodeleben 

 


